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Werkstoffposition der zentralen Normativ
nomenklatur für den gesamten Materialver
brauch des Kombinates bzw. Ministeriums 
als Anlage zu den Normativen des Material
verbrauchs gemäß der Anordnung vom
16. August 1984 über die Anwendung der 
Normative des Materialverbrauchs (Sonder-- 
druck Nr. 1189 des Gesetzblattes)
— von den den Ministerien direkt unter

stellten Kombinaten, wirtschaftsleitenden 
Organen und den Bezirksbauämtern
an die übergeordneten Ministerien und 
die Verbrauchsnormative bestätigenden 
Ministerien 26. 9.1988

— von den Ministerien
an die die Verbrauchsnormative bestäti
genden Ministerien, die Staatliche Plan
kommission und die bilanzverantwortli
chen Ministerien 14. 10.1988

18. Übergabe von mit den Verbräucherbereichen 
abgestimmten Vorschlägen zü den verbes
serten Vorratsnormativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilan

zierenden Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministe
rien 6.10.1988

— von den bilanzverantwortlichen Ministe
rien
an die die Vorratsnormative bestätigen
den Ministerien und die Staatliche Plan
kommission 17.10.1988

19. Informationen über die vorgesehene Be
darfsdeckung aus Staatsfonds auf der Grund
lage der Bilanzentwürfe
— von den bilanzierenden bzw. bilanzbeauf

tragten Organen
an die Fondsträger 18. 10.1988

20. Durchführung von Bilanzberatungen
— der bilanzverantwortlichen Ministerien

zu den Staatsplan- und Ministerpositio
nen mit den Ministerien unter Beteili
gung der Staatlichen Plankommission und 
des Ministeriums für Außenhandel (zu 
den Außenhandelskennziffern) auf der 
Grundlage der eingereichten Planent
würfe der Kombinate bis

31.10.1988
— der Staatlichen Plankommission zu den

Staatsplan- und Ministerpositionen mit 
den Ministerien unter Beteiligung des Mi
nisteriums für Außenhandel auf der 
Grundlage der eingereichten Planent
würfe der Ministerien , 7)

— des Ministeriums für Glas- und Keramik
industrie mit den Bilanzbereichen zu den 
Bilanzentwürfen für die Positionen der 
zentralen Nomenklatur der Sekundärroh
stoffe und Abprodukte gemäß Anhang 2 
des Bilanzverzeichnisses (außer Staats
plan- und Ministerpositionen) bis

4. 11.1988
21. Übergabe der Entwürfe zur Vorbereitung 

der Verteidigung der Energiepläne gemäß 
Planungsordnung Teil M-II Abschnitt 22 
Ziff. 8.2.4. Abs. 7 (S. 65) an die Arbeitsgruppe 
Rationelle Energieanwendung beim Mini
sterrat der DDR
— durch die Räte der Bezirke 6.10.1988
— durch die Ministerien und anderen zen

tralen Staatsorgane 10. 10. 1988

7) Die Termine werden durch die Staatliche Plankommission geson
dert festgelegt.

22. Verteidigung der Energieplanentwürfe ^ ge
mäß Planungsordnung Teil M-II Abschnitt 22 
Ziff. 8.2.4. Abs. 7 (S. 65)
— durch die Räte der Bezirke vor der Ar

beitsgruppe Rationelle Energieanwen
dung beim Ministerrat der DDR unter 
Teilnahme der Ministerien für Kohle und 
Energie, Chemische Industrie, Wissen
schaft und Technik sowie der Staatlichen 
Plankommission bis

14.10.1988
— durch die Ministerien und anderen zen

tralen Staatsorgane vor der Arbeitsgruppe 
Rationelle Energieanwendung beim Mi
nisterrat der DDR unter Teilnahme der 
Ministerien für Kohle und Energie, Che
mische Industrie, Wissenschaft und Tech
nik sowie der Staatlichen Plankommis
sion bis

25.10.1988

23. Übergabe der qualifizierten und bestätigten 
Verbrauchsnormative (ohne Normative des 
spezifischen Energieverbrauchs)
— von den die Verbrauchsnormative bestä

tigenden Ministerien
an die Staatliche Plankommission, die Mi
nisterien der Verbraucherbereiche und 
die bilanzverantwortlichen Ministerien 24. 10.1988

24. Übergabe der nach Kombinaten differenzier
ten und qualifizierten Verbrauchsnormative 
(ohne Normative des spezifischen Energie
verbrauchs)
— von den Ministerien der Verbraucherbe

reiche
an die bilanzverantwoftlichen Ministe
rien, die Staatliche Plankommission und 
die die Verbrauchsnormative bestätigen
den Ministerien

— von den bilanzverantworflichen Ministe
rien
an die unterstellten bilanzierenden bzw. 
bilanzbeaüftragten Organe

25. Konkretisierung der Information zur Pla
nung und Bilanzierung ausgewählter Ausrü
stungen und Anlagen sowie Zuliefererzeug
nisse für Investitionsvorhaben mit einem 
Gesamtwertumfang über 5 fylio M, für die 
Investitionsvorhaben des eigenverantwort
lich zu erwirtschaftenden und zu verwenden
den Investitionsfonds sowie Anlagenexport
vorhaben gemäß Planungsordnung Teil M-II 
Abschnitt 22 Ziffern 2.4., 3.2., 4.2. Abs. 10, 4.3.
(Seiten 15, 18, 24 und 31)

a) verbraucherseitige Bedarfsinformationen
— von den Fondsträgern der Investi

tionsauftraggeber bzw. General- oder 
Hauptauftragnehmer sowie den Kom
binaten des Anlagenbaus 
an die zentralen Staatsorgane 
sowie

— von den Fondsträgern 
an die bilanzierenden bzw. bilanzbe
auftragten Organe

b) Konkretisierung des angemeldeten ma
teriellen Bedarfs an wichtigen Anlagen 
und Ausrüstungen
• für Investitionsvorhaben von den 

Fondsträgern der Investitionsauftrag
geber bzw. General- oder Hauptauf
tragnehmer
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